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entwürfen die Ubersichtsblätter für die Maßnahmen 
des Staatsplanes Sozialistische Rationalisierung (gemäß 
Muster) einzureichen.

2.7. Die Maßnahmen der territorialen Rationalisierung (ge
mäß Ziff. 2.1. Buchst, c) haben zu beinhalten
— die Verminderung der Anzahl der Arbeitsplätze und 

die Freisetzung von Arbeitskräften für die Erhöhung 
der mehrschichtigen Auslastung hochproduktiver 
Grundfonds und die Inbetriebnahme neuer Kapa
zitäten unter Beachtung der Arbeitskräftesituation 
im Territorium,

— die Unterstützung des Rationalisierungsmittelbaus 
für mehrere Betriebe im Territorium und die Ratio
nalisierungshilfe zwischen den Betrieben,

— die Koordinierung von Investitionen mehrerer Be
triebe, Kombinate und Einrichtungen im Territo
rium und die Durchführung gemeinsamer Erschlie
ßungsmaßnahmen an einem Standort,

— die gemeinsame überbetriebliche Nutzung vorhan
dener Grundfonds in den Produktions-, Produk- 
tionshilfs-, Reparatur- und Transportabteilungen so
wie in den Nebenanlagen der Betriebe, Kombinate 
und Einrichtungen,

— die gemeinsame Nutzung und Schaffung von Ein
richtungen zur Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Werktätigen im Territorium.

2.7.1. Die Räte der Bezirke und Kreise haben bei der Aus
arbeitung der Planentwürfe zu den Jahres Volks wirt- 
schaftsplänen

_ — ausgehend von den territorialen Planabstimmungen 
mit den Betrieben, Kombinaten und Einrichtungen 
konkrete auf Betriebe bzw. Zweige oder auf eine 
Stadt bzw. Gemeinde bezogene Maßnahmen der ter
ritorialen Rationalisierung, insbesondere zur Frei
setzung von Arbeitskräften, vorzuschlagen, die in 
den Staatsplan Sozialistische Rationalisierung auf
genommen werden sollen, *

— gemeinsam mit den Betrieben, Kombinaten und Ein
richtungen territoriale Rationalisierungsmaßnahmen 
mehrerer Betriebe, Kombinate und Einrichtungen im 
Territorium für die Entwicklung der Produktion und 
der Arbeits- und Lebensbedingungen herauszuarbei
ten,

— auf der Grundlage der territorialen Bilanzierung 
und von Effektivitätsrechnüngen Vorschläge zu er
arbeiten und den territorialen Planabstimmungen 
zugrunde zu legen, in welchen Betrieben, Kombina
ten und Einrichtungen Arbeitsplätze eingespart und 
Arbeitskräfte durch gezielte Rationalisierungsmaß
nahmen freigesetzt werden müssen,

— mit den Betrieben, Kombinaten und Einrichtungen 
der von ihnen geleiteten Bereiche die Maßnahmen 
zur sozialistischen Rationalisierung festzulegen.

2.7.2. Die Planung- der territorialen Rationalisierungsmaßnah
men der Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie 
der Räte der Bezirke und Kreise hat zu erfolgen 
für
— Maßnahmen, die in den Staatsplan Sozialistische Ra

tionalisierung aufgenommen werden sollen, auf dem 
Ubersichtsblatt gemäß dem folgenden Muster. Die 
Einreichung hat als Bestandteil der Planentwürfe 
der Betriebe und Kombinate an die übergeordneten 
Organe und von diesen an die Ministerien und an
deren zentralen Staatsorgane sowie von den Räten 
der Bezirke an die Staatliche Plankommission zu er
folgen;

— weitere Maßnahmen, die in die Pläne der zentral
geleiteten Betriebe, Kombinate und Einrichtungen 
sowie der Bezirke und Kreise aufgenommen werden 
sollen durch die Räte der Bezirke und Kreise ge
meinsam mit den Betrieben, Kombinaten und Ein
richtungen auf dem Ubersichtsblatt gemäß dem fol
genden Muster;

— Maßnahmen in den örtlichgeleiteten Bereichen, die 
durch die Vorsitzenden der Räte der Bezirke und 
Kreise festzulegen und in die Pläne der Bezirke und 
Kreise sowie der Betriebe, Kombinate und Einrich
tungen aufzunehmen sind nach den in der Planungs
ordnung Teil I Abschnitt 14 Ziff. 4.3. Abs. 1 Buchst, d 
(S. 261) festgelegten Mindestangaben.

2.7.3. Die Ministerien haben die zur Aufnahme in den Staats
plan Sozialistische Rationalisierung vorgeschlagenen 
territorialen Rationalisierungsmaßnahmen hinsichtlich 
der zu erreichenden Effektivität, der materiellen, finan
ziellen und terminlichen Realisierungsmöglichkeiten so
wie ihrer bilanzseitigen Sicherung mit den Räten der 
Bezirke zu koordinieren und als Bestandteil ihres Plan
entwurfs zum Volkswirtschaftsplan der Staatlichen 
Plankommission zu übergeben. Dazu ist das Übersichts
blatt gemäß dem folgenden Muster zu verwenden. 
Notwendige zentrale Entscheidungen über die bilanz
seitige und terminliche Sicherung der territorialen Ra
tionalisierungsmaßnahmen, einschließlich der Festle
gung der Verantwortung für deren Durchführung, sind 
in den Komplexberatungen zum Volkswirtschaftsplan 
herbeizuführen.

2.7.4. Für die mit dem Staatsplan Sozialistische Rationalisie
rung beschlossenen territorialen Rationalisierungsmaß
nahmen sind den Ministerien, wirtschaftsleitenden Or
ganen, Betrieben, Kombinaten und Einrichtungen sowie 
den Räten der Bezirke und Kreise staatliche Planauf
lagen zur Einsparung von Arbeitsplätzen und zur Frei
setzung von Arbeitskräften zu übergeben.
Für die weiteren territorialen Rationalisierungsmaß
nahmen sind von den Räten der Bezirke bzw. Kreise 
den Betrieben, Kombinaten und Einrichtungen mit den 
Bilanzentscheidungen zum Einsatz des gesellschaftlichen 
Arbeitsvermögens Auflagen zur Einsparung von Ar
beitsplätzen und zur Freisetzung von Arbeitskräften 
zu erteilen.

— Muster —
(Vordruck 9209)

Staatsplan Sozialistische Rationalisierung — Ubersichts
blatt — Maßnahmen der territorialen Rationalisierung —
Die Maßnahmen der territorialen Rationalisierung sind 
nach folgenden Komplexen zu planen:

I. Rationelle Nutzung vorhandener Grundfonds der 
produktiven Bereiche 

II. Rationalisierungshilfe 
. III. Koordinierung von Investitionen

IV. Arbeits- und Lebensbedingungen
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• Die Spalten 4 und 5 korrespondieren miteinander.
Die Aufwendungen können verschiedenartig sein. In der Regel 

____ . sind es Investitionen._________________________

2.8. Die Betriebe, Kombinate und Einrichtungen haben die 
Maßnahmen des Staatsplanes Sozialistische Rationali
sierung und die' weiteren Maßnahmen der sozialisti
schen Rationalisierung im Plan der Forschung und Ent
wicklung sowie der Einführung wissenschaftlich-tech
nischer Ergebnisse in die Produktion bzw. Praxis, im 
Plan der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
und im Investitionsplan zu planen und zu bilanzie
ren.
Die weiteren Maßnahmen der sozialistischen Rationali
sierung sind insbesondere zu richten auf die
— Einführung hochproduktiver Technologien und Ver

fahren zur Erhöhung des technologischen Niveaus 
der Produktion, einschließlich der Rationalisierung 
der Hilfs- und Nebenprozesse,

— Rekonstruktion ganzer technologischer Abschnitte,
— Einführung progressiver Fertigungsarten (Reihen- 

und Fließfertigung),
— Erhöhung des Anteils der Mehrmaschinenbedienung 

zur Verbesserung der Produktionsorganisation und 
zur Sicherung der Kontinuität der Produktion,

— Maßnahmen zur Einsparung von Energie, Roh- und 
Werkstoffen, einschließlich einer rationellen Sekun
därrohstoffwirtschaft,


